
 

 
Satzung 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ortsverband Stade 
12. Oktober 2010 
 
§ 1  Name, Sitz und 

Zusammensetzung 
(1)  Der Ortsverband führt den Namen 

„BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 
Ortsverband Stade“. Die Kurzbe-
zeichnung lautet GRÜNE, OV Stade. 

(2)  Der Tätigkeitsbereich ist das Gebiet 
der Stadt Stade. 

(3) Der Ortsverband wird von den in 
seinem Tätigkeitsgebiet mit ihrem 
Wohnsitz ansässigen Mitgliedern 
gebildet. Bei mehreren Wohnsitzen 
kann ein Mitglied zwischen den 
Gebietsverbänden der Wohnsitze 
wählen. 

 
§ 2 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann werden, wer mindes-

tens 14 Jahre alt ist, einen Wohnsitz 
oder den gewöhnlichen Aufenthalt 
im Bereich der Stadt hat und sich zu 
den Grundsätzen und dem 
Programm von BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN bekennt. Im Bereich der 
Stadt lebende Ausländer/innen und 
Staatenlose können Mitglied von 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
werden. Mit der Mitgliedschaft bei 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ist die 
gleichzeitige Mitgliedschaft in 
anderen Parteien oder die Tätigkeit 
oder Kandidatur in anderen Parteien 
oder konkurrierenden Wähler-
vereinigungen unvereinbar. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand des Ortsverbandes nach 
einem schriftlichen Aufnahmeantrag. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 
Aufnahmebeschluss. 

(3) Gegen eine Ablehnung kann der/die 
Abgelehnte Einspruch beim Lan-
desschiedsgericht einlegen. 

 
 
 
 

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Aus-

tritt, Ausschluss (gemäß § 5 der 
Satzung des Landesverbandes), 
Streichung aus der Mitgliederliste 
oder Tod. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber 
dem Vorstand des Ortsverbandes zu 
erklären. 

(3) Ein Mitglied kann vom Kreisverband 
aus der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es mit seinen 
Beitragszahlungen länger als drei 
Monate in Rückstand ist und nach 
zwei schriftlichen Mahnungen nicht 
innerhalb eines Monats Zahlung 
leistet. 

 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglie-

der 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der 

politischen Willensbildung der Partei 
im Rahmen von Gesetz und Satzung 
teilzunehmen, insbesondere durch 
die Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts innerhalb der 
Partei, Teilnahme an Mitglieder-
versammlungen, Teilnahme an 
Veranstaltungen höherer Gebiets-
verbände und Beteiligungen an 
Aussprachen, Abstimmungen sowie 
durch Stellung von Anträgen im 
Rahmen der Satzung. Jedes Mitglied 
hat das Recht, sich mit anderen 
Mitgliedern in Fachgruppen eigen-
ständig zu organisieren; dies gilt 
insbesondere für Frauen und 
Minderheiten. Die Bildung solcher 
Gruppen dient der politischen 
Meinungsbildung innerhalb von 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN. Sie 
sind nicht berechtigt, selbständig 
öffentliche Erklärungen für 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
abzugeben. Über Gründung und 



 

 

Zielsetzung müssen die Mitglieder 
informiert werden. 

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die 
Grundsätze der Partei zu vertreten, 
sich für ihre im Programm festge-
legten Ziele einzusetzen, sowie die 
satzungsgemäß gefassten Be-
schlüsse der Parteiorgane anzuer-
kennen und die Mitgliedsbeiträge 
pünktlich zu entrichten. 

 
§ 5 Vorstand 
(1) Der Vorstand vertritt den Ortsver-

band nach außen. Soweit Arbeits-
verhältnisse begründet werden, ob-
liegt ihm die Ausübung der Arbeit-
geberfunktionen. 

(2) Der Vorstand besteht aus mindes-
tens drei gleichberechtigten Mit-
gliedern, inclusive des Kassie-
rers/der Kassiererin. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden 
jeweils mit einfacher Stimmen-
mehrheit von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Der/die Kassie-
rer/in wird direkt in seine/ihre 
Funktion gewählt. 

(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglie-
der beträgt zwei Jahre. Sie bleiben 
bis zur Wahl eines neuen Vorstands 
im Amt. Eine Wiederwahl ist zuläs-
sig. Nach zwei Amtsperioden soll 
mindestens eine Wahlperiode aus-
gesetzt werden. 

(5) Mitglieder des Vorstands dürfen 
nicht in einem Beschäftigungsver-
hältnis mit dem Ortsverband oder 
der Fraktion des Ortes stehen. 

(6) Die Vorstandsmitglieder sind jeder-
zeit abwählbar. Eine Abwahl ist nur 
in Verbindung mit einer Neuwahl 
zulässig. 

(7) Der Vorstand erstattet der Mitglie-
derversammlung jährlich Bericht 
über seine Tätigkeit. 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. 

 
§ 6 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das 

höchste Beschlussorgan des Orts-
verbandes. Eine Mitliederversamm-
lung findet mindestens zweimal im 
Kalenderjahr statt. Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen sind auf 

Beschluss des Ortsvorstandes oder 
auf schriftlichen Antrag eines 
Zehntels der Mitglieder des 
Ortsverbandes unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte vom Vorstand 
einzuberufen. 

(2) Ordentliche Mitgliederversammlun-
gen sind mit einer Frist von zehn 
Tagen vom Vorstand einzuberufen. 

(3) Die Ladungsfrist kann aus zwin-
genden mit der Einladung bekannt-
zugebenden Gründen verkürzt wer-
den. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist bei 
Anwesenheit von 20 %.der stimm-
berechtigten Mitglieder beschluss-
fähig. 

(5) An der Mitgliederversammlung 
können Nichtmitglieder teilnehmen. 
Auf Antrag können Nichtmitglieder 
von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden. 

 
§ 7 Beschlussfassung 
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder 

des Ortsverbandes. 
(2) Beschlüsse werden in offener Ab-

stimmung mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Für Satzungsänderungen ist 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder erforderlich. 

 
§ 8 Wahlen 
(1) Die Wahlen der Vorstandsmitglieder 

und der Delegierten sind geheim. 
Bei den übrigen Wahlen kann offen 
abgestimmt werden, wenn sich auf 
Befragen kein Widerspruch erhebt. 

(2) Die Bewerber/Bewerberinnen auf 
Wahlvorschlägen des Ortsverbandes 
und ihre Reihenfolge müssen von 
den im Zeitpunkt ihres Zusam-
mentretens wahlberechtigten Mit-
gliedern des Ortsverbandes in ge-
heimer Abstimmung bestimmt 
werden. Hinsichtlich der Einzelheiten 
der Durchführung sind die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
(§ 24 NKWG, § 30 ff. NKWO) einzu-
halten. 

 
§ 9 Beiträge, Spenden und Haftung 
(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt min-

destens 1 % vom Nettoeinkommen. 
Über Ermäßigungen für Personen 



 

 

mit geringem oder keinem Ein-
kommen (Nicht-SteuerzahlerInnen) 
entscheidet der Vorstand auf Antrag. 
Die Beiträge sind im voraus an den 
Ortsverband zu leiten. 

(2) Der Ortsverband ist berechtigt, 
Spenden unter Berücksichtigung des 
Parteiengesetzes anzunehmen. 
Spenden verbleiben bei dem ent-
sprechenden Gebietsverband, so-
fern die Spenderin / der Spender 
nichts Anderes verfügt hat. Zur 
Ausstellung von Spendenbeschei-
nigungen ist nur das für das Finanz-
wesen verantwortliche Vorstands-
mitglied des Kreisverbandes 
berechtigt. 

(3) Der Ortsverband darf keine finan-
ziellen Verpflichtungen eingehen, für 
die eine Deckung im Kassen- und 
Kontostand nicht vorhanden  ist. 

(4) Für vom Vorstand nicht genehmigte 
Rechtsgeschäfte haftet nur, wer sie 
veranlasst hat. 

 
§ 10 Kassenführung und 

Rechnungsprüfung 
(1) Der Ortsverband besitzt Finanz- und 

Personalautonomie. 
(2) Der Ortsverband kann zwecks Ver-

waltungsvereinfachung die Kassen-
führung an den Kreisverband auf 
Beschluss der Mitgliederversamm-
lung abgeben, entweder durch  
a) Übernahme der Verwaltungsar-
beiten, wie z.B. die Buchführung und 
den Jahresabschluss durch den 
Kreisverband, die Finanzautonomie 
verbleibt aber beim Ortsverband 
oder b) Übernahme der Finanzauto-
nomie durch den Kreisverband und 
Bereitstellung von finanziellen 
Mitteln für den Ortsverband. 

(3) Der Kassierer / die Kassiererin legt 
dem Vorstand eine Finanzjahrespla-
nung mit dem Vermögen und den 
voraussichtlichen Einnahmen und 
Ausgaben vor. Es sollen jährlich 
Rücklagen für Wahlkampfjahre 
gebildet werden. 

(4) Der Kassierer / die Kassiererin des 
Ortsverbandes ist inbesondere ver-
antwortlich für die Erstellung des 
Kassenbuches und die Buchführung, 
die Erstellung der Finanzplanung, 
die Führung und Pflege der 

Mitgliederkartei, die regelmäßige 
Überprüfung der Beitragshöhe, den 
jahrlichen Finanzbericht an die 
Mitgliederversammlung, die frist-
gerechte Erstellung des Rechen-
schaftsberichtes. 

(5) Die Kostenerstattungsordnung des 
Landesverbandes ist für den Orts-
verband maßgebend. Die Mitglie-
derversammlung kann im Rahmen 
der steuerlichen Grenzen abwei-
chende Regelungen beschließen. 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt 
zwei Rechnungsprüfer / Rech-
nungsprüferinnen. Die Amtszeit 
beträgt zwei Jahre. Eine direkt auf-
einanderfolgende Wiederwahl ist nur 
einmal möglich. Die von der 
Mitgliederversammlung zu wäh-
lenden RechnungsprüferInnen prü-
fen mindestens einmal jährlich das 
Übereinstimmen von Buchungen 
und Belegen, die Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung, die Ange-
messenheit der Ausgaben und die 
Übereinstimmung mit den Be-
schlüssen von Vorstand und Mit-
gliederversammlung. Sie berichten 
der Mitgliederversammlung über das 
Ergebnis der Prüfung und stellen 
den Antrag auf Entlastung des 
Vorstands in Finanzangelegen-
heiten. 

 
§ 11 Übergangs- und Schlussbestim-

mungen 
(1) Diese Satzung tritt am 12. Oktober 

2010 (Tag nach der beschließenden 
Mitgliederversammlung) in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Sat-
zung außer Kraft. 

(2) Soweit diese Satzung keine Bestim-
mungen enthält, ist die Satzung des 
Kreisverbandes Stade bzw. des 
Landesverbandes Niedersachsen 
sinngemäß anzuwenden. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die 
Durchführungen von Urabstim-
mungen, die Schiedsordnung sowie 
die Beitrags- und Kassenordnung. 

 
 


